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DER FOURIER
Gersau, Oktober 1961

Erscheint monatlich
34. Jahrgang Nr. 10
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VON MONAT ZU MONAT

Zur Frage der Waffenausfuhr aus der Schweiz

Man spricht in diesen Tagen wieder viel über die Frage des schweizerischen Waf-
fenhandels. Ausgelöst wurde die Diskussion durch die Ermordung des Zürcher

Juristen Dr. P. Stauffer, dessen Tod mit aller Wahrscheinlichkeit im Zusammen-

hang steht mit seiner Betätigung im internationalen Waffenhandel. Der «Fall Stauf-
fer» hat erneut den Blick der Öffentlichkeit auf die Stellung unseres Landes im
weltweiten Waffenhandels-Geschäft gelenkt, wobei von verschiedener Seite die

Forderung erhoben wurde, es sollten von Staates wegen noch weiterreichende Ein-
schränkungen verfügt werden, als sie heute schon bestehen. Diese Vorschläge waren
nicht selten mehr von sentimentalen Gefühlsregungen und politischen Erwägungen,
als von der Kenntnis der tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse inspiriert und
haben denn auch verschiedentlich sehr deutliche Antworten gefunden; eine ab-
schliessende Klärung der Rechtslage und der Tragweite des Problems dürfte deshalb

von Interesse sein.

Die Gegner eines schweizerischen Waffenexports pflegen ihre Vorschläge in der

Regel mit der Neutralität unseres Landes zu begründen. Dabei übersehen sie jedoch,
dass die Neutralität, rechtlich gesehen, nicht schon im Frieden, sondern erst im

Krieg wirksam wird. Neufra/ifäfsrechf ist Kriegsrecht; weil wir heute — wenigstens
formell — nicht im Krieg stehen, sind wir zur Zeit auch an keine neutralitätsrecht-
liehen Vorschriften gebunden. In Friedenszeiten ist deshalb die Berufung auf das

Neutralitätsrecht juristisch bedeutungslos.

Nun kommt aber dazu, dass auch das Kriegsrecht vom Neutralen keineswegs beson-

dere Zurückhaltung in der Waffenausfuhrfrage verlangt. Das heute noch massge-
bende V. Haager Abkommen vom 10. Oktober 1907 betreffend die Rechte und
Pflichten der neutralen Mächte und Personen im Falle des Landkriegs, welches in
Art. 7 die Pflichten des Neutralen in dieser Frage umschreibt, hält ausdrücklich fest,
dass eine neutrale Macht nicht uerpfiiehtet ist, die Ausfuhr oder Durchfuhr von
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